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Hinweis: Alle bisher erschienenen Ausgaben unseres Behinderten-Newsletters können Sie noch im Internet nachlesen unter: http://www.tag-und-nachtpflege.de/html/news.html
( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Leistungen der Pflegeversicherung wenig bekannt

Die Pflegeversicherung bietet keinen vollständigen Schutz. Aber viele Deutsche wissen gar nicht, welche Ansprüche sie bei der Pflege geltend machen dürfen – so eine Studie der Berliner Charité. Durch die Reform, die seit Anfang 2009 gilt, ergeben sich für die Bürger mehrere Verbesserungen…

Den vollständigen Artikel von Frank Stocker (erschienen bei Welt-online am 23.04.2010) finden Sie hier:
http://www.welt.de/finanzen/article7300275/Leistungen-der-Pflegeversicherung-wenig-bekannt.html#reqRSS
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Pflegetagegeldversicherung

Mit der Pflegetagegeldversicherung ist es wie bei anderen Versicherungen (z. B. Unfallversicherung) auch. Wenn der Fall eintritt, ist es gut, wenn man sie hat. Tritt der Fall des Falles nie ein, ist es weggeschmissenes Geld. Ob man also eine solche abschließt, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Hier gibt es erste Informationen zum Thema:
http://www.versicherung-online.net/pflegetagegeldversicherung-5/#welche_leistungen_gewährt_die_pflegetagegeldversicherung__
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Wichtige Information für Eltern:

Behindertes Kind muss Vermögen nicht für Unterhalt nutzen
Grundsätzlich, so heißt es, ist ein volljähriges Kind verpflichtet sein Vermögen zu verwerten bevor es seine Eltern auf Unterhalt in Anspruch nehmen kann. Dies gilt aber nicht, wenn die Vermögensverwertung unzumutbar ist.

Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs gilt nämlich die Vermögensverwertung beispielsweise dann als unzumutbar, wenn ein schwerbehindertes Kind, das angesichts der Schwere und der Dauer seiner Erkrankung seinen Grundbedarf sowie den behinderungsbedingten Mehrbedarf nicht selbst decken kann, maßvoll Vermögen zur Altersvorsorge bildet. Demnach können die Eltern ihre Unterhaltsaufwendungen dann aber auch als außergewöhnliche Belastungen geltend machen (BFH-Urteil vom 11.2.2010, Az. VI R 61/08).
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Diese „Informationen für Behinderte und ihre Angehörigen“ erscheinen in unregelmäßigen Abständen als Email-Newsletter. Zusätzlich sind sie seit Januar 2008 auch über das Internet auf der Homepage (http://www.tag-und-nachtpflege.de/) des Pflegedienstes In guten Händen von Frau Erika Hedtfeld aus Halver in der Rubrik „News“ aufrufbar. Die „Informationen für Behinderte und ihre Angehörigen“ werden privat herausgegeben von Thawee und Axel Ertelt aufgrund der eigenen heutigen Behinderung von Thawee Ertelt.
Axel Ertelt, Lohstraße 37, D- 58553 Halver, Tel. 02353-2005, Email: axelertelt@aol.com, Internet: http://axelertelt.npage.de/
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